
Seite 1 von 6 

Kirchengericht 
 

für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten 
 
Evangelische Landeskirche und Diakonie in Württemberg 
 
 
 

2 AS 18/2019 D 
 
 

Beschluss vom 15. Juni 2022 
 
 
 
In der mitarbeitervertretungsrechtlichen Streitigkeit mit den Beteiligten 
 
 
1. ......       

- Antragsteller - 
 
 
 
 

2. .....  
       - Beteiligte Ziffer 2 - 
 
 
 
 
 
hat das Kirchengericht für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten Evangelische Lan-
deskirche und Diakonie Württemberg Erste Kammer durch den Vorsitzenden Richter am 
Kirchengericht, Herrn Daniel Obst, und die beisitzenden Richterinnen, Frau Monika Strobach 
und Frau Hannelore Zinßer, aufgrund der Anhörung der Beteiligten im Kammertermin vom 
9. Dezember 2022 beschlossen:  
 
 

Der Antrag wird zurückgewiesen.  
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Es wird festgestellt, dass die verweigerte Zustimmung der Beteiligten Ziffer 2 zur Umgruppie-
rung von ...... in die Entgeltgruppe 3 der AVR.Württemberg, Anlage 1 Entgeltordnung VKA 
ersetzt wird.  
 
 

Gründe:  
 

I. 
 
Die Beteiligten streiten um die korrekte Eingruppierung nach der Umgruppierung der Dienst-
nehmerin ..........  
 
Die Dienstnehmerin ...... ist in die Entgeltgruppe 3 eingruppiert. ....... hat einen Antrag auf 
Höhergruppierung gemäß der Entgeltordnung gestellt. Sie ist seit dem 1. Mai 2013 als 
hauswirtschaftliche Helferin eingestellt.  
 
...... wird seit dem 1. Dezember 2016 als hauswirtschaftliche Mitarbeiterin beschäftigt.  
 
Der Dienstgeber hat für den Zeitraum 1. Mai bis 30. Juni 2018 eine Tätigkeitsbeschreibung 
(Anlage AST 8) für die Dienstnehmerin vorgelegt. Danach wird sie beschäftigt mit 37,5 % mit 
der Reinigung des VJ-Büros und Räumen im Erdgeschoss/Untergeschoss sowie erster 
Stock, Toiletten, Treppenhaus, Fenster und Auffüllen von Putz- und Desinfektionsmitteln. 
Des Weiteren wurde Müll entsorgt und Blumenpflege betrieben.  
 
Zu weiteren 36,5 % ist sie mit Wohnheimreinigung beschäftigt. Zu 10 % werden Wäsche- 
und Näh- sowie Flickarbeiten ausgeführt.  
 
Zu 1,5 % ist die Dienstnehmerin ......... mit der Bestellung von Dienstkleidung beschäftigt.  
 
Zu 5 % ist sie für Feste, Veranstaltungen und Sitzungen eingesetzt.  
 
Zu 3,5 % mit der Maschinenpflege und der Entsorgung des Sperrmülls.  
 
Zu 2 % mit internen Besprechungen und zu 4 % mit Mitarbeitervertretungstätigkeiten.  
 
 
Der Dienstgeber beantragt,  
 

festzustellen, dass der Mitarbeitervertretung kein Mitbestimmungsrecht zusteht; 
 
hilfsweise die beantragte Umgruppierung und Eingruppierung in die Entgeltgruppe 3 
zu ersetzen.  
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Die Mitarbeitervertretung beantragt,  
 

sämtliche Anträge abzuweisen.  
 
 
Die Mitarbeitervertretung führt aus, dass die Dienstnehmerin ......... zum 1. Dezember 2016 
bereits mit neuen vertraglichen Aufgaben beschäftigt werde. Sie habe Teile der Aufgaben 
der ausgeschiedenen Hauswirtschaftsleiterin übernommen, die die Bereiche bis dato inne 
hatte.  
 
Zu den Aufgaben gehörten nun:  
 
die Rechnungskontrolle der Wäscherei, diverse Bestellungen annehmen, kontrollieren und 
entsprechend lagern sowie Rechnungen kontrollieren und abzeichnen.  
 
Des Weiteren würde die Organisation von internen und externen Veranstaltungen und Fes-
ten besorgt, Handwerker bei Störungen bestellt, dies hinsichtlich bezüglich diverser Maschi-
nen in der Küche und in der Hauswirtschaft und bei Bedarf würden Reparaturen beauftragt.  
 
Des Weiteren kontrolliere die Dienstnehmerin regelmäßig Zimmer im Wohnheim und melde 
an die Fachbereichsleitung sowie an die Bereichsleitung Mängel und Bedarf zurück.  
 
Des Weiteren sei die Dienstnehmerin für die jährliche Inventur bei der Arbeitgeberin zustän-
dig. Sie sei als Einzelhandelskauffrau ausgebildet; die zusätzlichen Aufgaben seien hinsicht-
lich ihrer Ausbildung auch relevant.  
 
Die Mitarbeitervertretung hält eine Eingruppierung mindestens in die Entgeltgruppe 4 für 
sinnvoll.  
 
Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten Be-
zug genommen.  
 
 

II. 
 
Der zulässige Antrag ist unbegründet hinsichtlich des Hauptantrages, begründet jedoch hin-
sichtlich der Umgruppierungszustimmungsersetzung.  
 
Der Mitarbeitervertretung steht ein Mitbestimmungsrecht zu. Die neue Entgeltordnung zum 
TVöD für den Bereich der VKA ist für den AVR.Württemberg übernommen worden.  
 
Zu dem Zeitpunkt gab es weder im unmittelbaren Anwendungsbereich des TVöD.VKA, noch 
im Rahmen der AVR.Württemberg eine eigene Entgeltordnung, auf die bei der Eingruppie-
rung zurückgegriffen werden hätte können.  
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§ 29 AVR.Württemberg/II. Buch sieht vor, dass für übergeleitete Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter ab dem 1. Januar 2017 für die Eingruppierung die Entgeltordnung gilt.  
 
Gemäß § 29 A Absatz 1 soll die Überleitung unter Beibehaltung der bisherigen Entgeltgrup-
pe für die Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit erfolgen.  
 
Eine Überprüfung und Neufeststellung der Eingruppierungen soll aufgrund der Überleitungen 
in die Entgeltgruppen zu den AVR.Württemberg nicht stattfinden.  
 
Es besteht jedoch ein Mitbestimmungsrecht der Mitarbeitervertretung, dies gemäß § 42 c) 
MVG.Württemberg. Die Kammer nimmt dabei Bezug auf den Beschluss des Bundesarbeits-
gerichtes vom 22. April 2009 (4 ABR 14/08, veröffentlicht in NZA 2009, 287 ff.).  
 
Danach handelt es sich bei der Überleitung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ge-
mäß der §§ 3 bis 7 TVÜ.VKA in das Entgeltsystem des TVöD um einen Akt der Rechtsan-
wendung. Es handelt sich damit um eine Umgruppierung gemäß § 99 BetrVG respektive § 
42 c) MVG.Württemberg. Ein Mitbeurteilungsrecht des Betriebsrates bzw. der Mitarbeiterver-
tretung besteht.  
 
Es handelt sich bei der Überleitung in eine neue Vergütungsordnung bezogen auf den ein-
zelnen Arbeitnehmer/Dienstnehmer um einen ersten Schritt des Aktes einer Rechtsanwen-
dung.  
 
Hierbei greift ein Mitbestimmungsrecht der Mitarbeitervertretung im Sinne vom § 42 c)  
MVG.Württemberg.  
 
Insofern war festzustellen, dass der Mitarbeitervertretung ein Mitbestimmungsrecht zusteht.  
 
Hinsichtlich der Zustimmungsverweigerung ist jedoch festzustellen, dass ein Verweigerungs-
grund nicht gegeben ist.  
 
Die Eingruppierung in den Einrichtungen der Diakonie Württemberg erfolgt gemäß den über-
tragenen Tätigkeiten gemäß den entsprechenden Entgeltgruppen.  
 
Es erfolgt die Eingruppierung der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer in die Entgeltgrup-
pe, deren Tätigkeitsmerkmale erfüllt sind und der Tätigkeit das Gepräge geben. Gepräge 
bedeutet, dass die entsprechende Tätigkeit unverzichtbarer Bestandteil des Arbeitsvertrages 
sein muss. Entscheidend ist die konkrete Tätigkeit der Dienstnehmerin bzw. des Dienstneh-
mers.  
 
Die Entgeltgruppe 2 ist einschlägig bei einfachen Tätigkeiten. Das sind solche, die keine Vor- 
und Ausbildung, aber eine fachliche Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einwei-
sung oder Anlernphase hinausgehen.  
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Eine Tätigkeit im Sinne der Entgeltgruppe 3 erfordert darüber hinaus eine eingehende fachli-
che Einarbeitung. Dem gegenüber setzt Entgeltgruppe 4 entweder einen Ausbildungsberuf 
nach entsprechender Ausbildung voraus oder dass es sich um eine schwierige Tätigkeit 
handelt, die also mehr als eine eingehende fachliche Einarbeitung erfordert.  
 
Die Tätigkeit der Dienstnehmerin ......... entspricht hier der Entgeltgruppe 2.  
 
Sie betreibt eine rein hauswirtschaftliche Tätigkeit, die keine eigene Ausbildung voraussetzt, 
auch wenn die Dienstnehmerin über eine Ausbildung verfügt.  
 
Zu den Tätigkeiten der Dienstnehmerin ......... gehören schwerpunktmäßig die Kontrolle und 
Reinigung des Wohnheimes, sowie der Büroräume und sonstiger Räume bei der Dienstge-
berin. Dies entspricht mehr als 70 % ihrer Tätigkeit.  
 
Soweit die Mitarbeitervertretung vorträgt, dass die Dienstnehmerin ......... Rechnungen kon-
trolliert und abzeichnet, so ist dieses nur im geringen Umfang der Fall und gehört zu den 
Tätigkeiten: Wäsche-, Näh,- und Flickarbeiten (angegeben mit 10 %) bzw. der Mitwirkung bei 
Veranstaltungen (angegeben mit 5 %).  
 
Die Dienstnehmerin ......... hat zwar eine Word-Schulung besucht, arbeitet aber an sich nicht 
mit einer EDV. Dies hat auch die Mitarbeitervertretung in der entsprechenden mündlichen 
Verhandlung vor der Zweiten Kammer des Kirchengerichts Württemberg (MVG) eingeräumt.  
 
Ihre Tätigkeiten werden daher als eher einfache Tätigkeiten eingeschätzt, die einer Vergü-
tung gemäß der Entgeltgruppe 2 rechtfertigen. Soweit die Dienstgeberin eine Eingruppierung 
in die Entgeltgruppe 3 gewährt, wenngleich eine eingehende fachliche Einweisung nicht er-
forderlich ist, kann dem das Kirchengericht (MVG.Württemberg) ebenfalls folgen.  
 
Es handelt sich aber nicht um eine Tätigkeit gemäß der Entgeltgruppe 4.  
 
 
Die am 1. April 2019 erfolgte Mitarbeitervertretungsverweigerung war daher hinsichtlich der 
Zustimmung zu ersetzen.  
 
 
Die Zustimmung war zu ersetzen.  
 
 
Es handelt sich um eine Einzelfallentscheidung.  
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III. 
 
Eine Kostenentscheidung hat gemäß § 61 Absatz 9 MVG.Württemberg nicht zu ergehen.  
 
 
 

 
Daniel Obst 

Vorsitzender Richter am Kirchengericht 
 
 
 

  
Hannelore Zinßer      Monika Strobach 
Besitzende Richterin      Besitzende Richterin 
 
 
 
 


